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Verbindung Trier-Metz
wird reaktiviert

 (dpa) Das Land Rhein-
französi-

sche Region Grand Est wollen 
die reguläre Direktverbindung 

Trier und Metz reak-
tivieren. Eine entsprechende 
Resolution unterzeichneten die 
rheinland-pfälzische Minister-
präsidentin Malu Dreyer (SPD) 

Präsident der Regi-
on Grand Est, Jean Rottner, am 

Trier.

Sportlehrer muss
Erste Hilfe leisten

 (dpa) Ein Sportleh-
rer muss notfalls Erste Hilfe im 
Unterricht leisten können. Das 

Bundesgerichtshof  ent-
Im zugrunde liegen-

Fall wurde ein Schüler im 
Sportunterricht bewusstlos – 
und danach schwerbehindert.
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 Hoeneß-Ansage: „Gegen Dortmund 
muss geliefert werden.“ Seite 15 

Innungen verzichten nach Trierer 
Urteil vorerst auf Lehrlingsgebühr

VON ROLF SEYDEWITZ

UND HERIBERT WASCHBÜSCH

TRIER  Das Urteil des Trierer Verwal-
tungsgerichts über unrechtmäßig 
erhobene Lehrlingsgebühren zeigt 
Wirkung: Nach Informationen un-
serer Zeitung wollen sämtliche In-
nungen in der Region die Gebühr 
im nächsten Jahr nicht erheben. Von 
dieser Regelung profitieren um die 
200 regionale Handwerksbetriebe, 
die nicht Mitglied einer Innung sind 
und die sogenannten Lehrlingsbe-
treuungsgebühren bislang zahlen 
mussten.

Dagegen hatte sich der Traben- 
Trarbacher Bäcker Holger Linden 
erfolgreich vor dem Verwaltungs-
gericht gewehrt (wir berichteten). 
Die Trierer Richter urteilten, dass 

die von der Bäcker-Innung Mo-
sel-Eifel-Hunsrück-Region erho-
bene Gebühr rechtswidrig sei. Lin-
den sollte für zwei Auszubildende 
jeweils 180 Euro für drei Jahre zah-
len. Ein ähnliches Prozedere ist seit 
zwei Jahren bei einem Großteil der 
regionalen Innungen üblich.

Der Traben-Trarbacher Bäcker 
hatte in seiner Klage unter anderem 
argumentiert, dass zwischen einer 
Gebühr und dem Wert einer Leis-
tung ein ausgewogenes Verhältnis 
bestehen müsse. Dies sei aber bei 
der Lehrlingsgebühr nicht der Fall.

Das sahen auch die Trierer Verwal-
tungsrichter so. In dem unserer Zei-
tung vorliegenden Urteil argumen-
tierten sie, dass die „Grenze einer 
zulässigen Pauschalierung“ über-
schritten sei. Mit anderen Worten: 

Es ist nicht ersichtlich, welcher Be-
trag für welche Leistung gezahlt wer-
den soll.

Von dem für den Traben-Trarba-
cher Bäcker positiven Urteil profi-
tiert zunächst nur der Kläger. Auf 
Anfrage unserer Zeitung hieß es von 
den beiden regionalen Kreishand-
werkerschaften, die Gebührenbe-
scheide hätten Rechtskraft, weil 
die Widerspruchsfristen abgelau-
fen seien. Anders ausgedrückt: Wer 
als Nichtinnungsmitglied die Lehr-
lingsgebühr schon überwiesen hat, 
hat Pech gehabt.

Im nächsten Jahr soll die Gebühr 
dafür gar nicht erst erhoben wer-
den, kündigten Sprecher der beiden 
Handwerkerschaften an. Im Jahr 
darauf wird es wohl wieder eine Ge-
bühr geben. In welcher Form, ist al-

lerdings noch unklar. Nach Angaben 
der Kreishandwerkerschaften lagen 
die Einnahmen aus den Lehrlings-
gebühren bei jährlich insgesamt 
rund 50 000 Euro. Die 2000 Innungs-
betriebe mussten die Gebühren in 
der Vergangenheit nicht zahlen, da 
sie im Jahresbeitrag enthalten sind. 
An dessen Höhe soll sich nach dem 
Urteil nichts ändern, ist zu hören.

Kai Boeddinghaus, der mit dem 
Traben-Trarbacher Bäcker das Trie-
rer Urteil erstritten hat, geht davon 
aus, dass schon bald eine neue Ge-
bühr droht. „Die Innungen werden 
schon einen Weg finden, wie sie 
Nichtmitglieder dennoch zur Kasse 
bitten können“, sagt der Geschäfts-
führer des Bundesverbands für freie 
Kammern.
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Regionale Handwerksbetriebe werden ab dem nächsten Jahr entlastet, aber wohl nur 
vorübergehend. Wer dieses Jahr schon bezahlt hat, kann nur die Faust in der Tasche machen.

EINZELHANDEL

Trierer Ostermarkt
und offener Sonntag

 (cus) Die Stände des Trie-
rer Ostermarkts auf dem Haupt-
markt und Kornmarkt locken noch 
bis Sonntag mit Handwerkskunst 
rund ums Osterfest. 

Sonntag, 7. April, haben zu-
ich die Geschäfte in der Stadt 

von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Stu-
 Camila Azua (Bild) kann 

sich nicht zwischen den beiden 
Hasen entscheiden. 
 FOTO: FRIEDEMANN VETTER

ZITAT
„Es sind doch erhebliche 
Zweifel gekommen, ob 
die USA zu ihrer Bünd-
nisverpflichtung stehen 
würden. Und selbst 

n sie es tun, die 
Zweifel, die aufgekom-
men sind, haben wie 
Säure gewirkt.“

Stiftung Wissenschaft und Politik zum 
70-jährigen Bestehen der Nato

WETTER
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Tiefsttemperatur der

kommenden Nacht:

4°

BGH bestätigt
Untreue-Urteil

-KUES (will) Der Bun-
erichtshof hat ein Urteil des 

Trierer Landgerichts von Mai 2017 
bestätigt: Die Dritte Große Straf-

mer hatte damals einen ehe-
maligen Mitarbeiter der Verbands-
gemeinde Bernkastel-Kues wegen 
Untreue in 101 Fällen schuldig ge-
sprochen. Die Kammer hatte den 
damals 64-Jährigen zu zwei Jah-
ren Haft auf Bewährung verurteilt, 
weil sie es als erwiesen ansah, dass 
er zwischen 2006 und 2011 als An-
gestellter der Ordnungsbehörde der 
Verwaltung mehrfach Geld nicht an 
die Zentralkasse weitergeleitet, son-
dern für sich behalten hat. Der Scha-
den lag bei rund 55 000 Euro. Gegen 

 Urteil legte der Mann Revision 
ein, die jetzt verworfen wurde. 

Lehrgänge
für Hospizhelfer

 (ma) Es ist ein ganz besonde-
res Ehrenamt, das den Menschen ei-
niges abverlangt: der ehrenamtliche 
Hospizdienst. Der Malteserhilfs-
dienst Trier und einige Hospizver-
eine in der Region bieten Lehrgän-
ge zum Hospizhelfer an. Ein Teil des 
ambulanten Hospizdienstes ist als 
ehrenamtlicher Dienst angelegt, 
da er jeden angeht. Die Nachfra-
ge nach solchen Kursen nimmt zu, 

Hospizfachkräf-
erfahren. Sie raten, sich früher mit 

dem Sterben auseinanderzusetzen, 
Tod ins Leben zu integrieren.

Lokales

Flugzeug-Kerosin:
Land rüstet
Messstellen nach

 (dpa) In der Diskussion um 
das umstrittene Notablassen von 
Flugzeug-Kerosin über dem Pfäl-
zerwald hat die Landesregierung 
zwei Messstationen nachgerüstet 
und Zusatzgeräte in Betrieb genom-
men. „Gerade im vergangenen Jahr 

Treibstoffablässe deutlich 
zugenommen“, sagte Umweltminis-
terin Ulrike Höfken (Grüne).
Themen des Tages Seite 3

Firmenwagen zu protzig:
Finanzamt stellt sich quer

 (dpa) Bei der Wahl des 
Firmenwagens sollten Führungs-

 durchaus mal einen Gang 
runterschalten. Denn wer zu dick 
auftragen möchte, riskiert dabei 
steuerliche Abzugsmöglichkeiten.

In einem vor dem Finanzgericht  
Hamburg verhandelten Fall wurde 
für den Geschäftsführer eines Ge-

ngsunternehmens ein 
gebrauchter Lamborghini Aventa-
dor angeschafft. Der Wagen kostete 
knapp 300 000 Euro und wurde voll-

 dem unternehmerischen 
Bereich zugeordnet. Das Finanzamt 
versagte den sogenannten Vorsteu-
erabzug allerdings.

Die dagegen gerichtete Klage 
blieb ohne Erfolg: Das Finanzge-
richt sah in dem Supersportwagen 
einen unangemessenen Repräsen-
tationsaufwand. Dass das Fahrzeug 
ein Serienfahrzeug ist, ändere an der 
Entscheidung nichts. Zudem stehe 
das erwirtschaftete Betriebsergeb-

 Reinigungsunternehmens 
von rund 86 000 Euro in 2016 und 
rund 108 000 Euro in 2017 in kras-
sem Gegensatz zu den Anschaf-
fungskosten des Autos. Das Argu-
ment des Unternehmens, durch den 

Firmenwagen könnten 
gleichzeitig neue Kunden gewor-
ben werden, überzeugte die Rich-

 ebenfalls nicht. Über den Fall 
t die „Neue juristische Wo-

chenschrift“.

i Aventador.
  FOTO: AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A./OBS|

Polizei baut Cannabis-Automat ab

 (cus) Da staunten Passanten 
nicht schlecht: Einsatzkräfte der Po-
lizei haben am Donnerstagmittag in 
der Jüdemerstraße in Trier Deutsch-
lands ersten Cannabis-Verkaufsau-

ert, der dort seit 
November gestanden hatte (der TV 
berichtete). Augenzeugen sprachen 
von insgesamt bis zu zwölf Beam-
ten, die unter anderem wegen des 
hohen Gewichts des Automatens 

Triers Leitender Oberstaatsanwalt 
Peter Fritzen bestätigte auf TV-An-
frage den Einsatz. Hintergrund seien 
insgesamt drei Ermittlungsverfah-
ren gegen zwei Betreiber sogenann-
ter Head-Shops und den Betreiber 
eines Gastronomiebetriebs in Trier. 
Den Beschuldigten wird zur Last ge-
legt, in den Betrieben und über ei-
gene Internetseiten Substanzen il-
legal vertrieben zu haben. Laut 
Staatsanwaltschaft bestehen die 

Produkte  aus Cannabispflanzen-
teilen – oder sie wurden daraus her-
gestellt. Sie sollen den Wirkstoff Te-
trahydrocannabinol (THC) in einer 
Konzentration zwischen 0,08 und 

Prozent enthalten. Solche Pro-
dukte waren gegen Entgelt auch aus 
dem Automaten im Karl-Marx-Vier-

tel zu ziehen. Die Waren seien mit 
der Behauptung angeboten worden, 

 sich um legale Substan-
zen. Nach der Rechtsauffassung der 
Staatsanwaltschaft Trier handele es 
sich jedoch um Betäubungsmittel, 
die zu Konsumzwecken angebo-
ten wurden. Da die Beschuldigten 
nicht über eine Erlaubnis zum Um-
gang mit Betäubungsmitteln verfüg-

, bestehe gegen sie der Verdacht, 
afbar gemacht zu haben.

Auf Beschluss des Ermittlungs-
richters des Amtsgerichts Trier sei-
en Geschäftsräume in Trier durch-
sucht worden. Da das Unternehmen 
eines der Beschuldigten auch über 
Niederlassungen in Heidelberg, Kas-
sel und Bonn verfüge, habe es auch 
dort Durchsuchungen gegeben. Da-
bei seien Produkte beschlagnahmt 

den, die durch chemische Sach-
verständige auf ihre Wirkstoffe un-

Die Staatsanwaltschaft Trier ermittelt gegen Hanf-Shop-Betreiber.

Der inzwischen abgebaute Canna-
-Automat in Trier.  FOTO: ARCHIV/DPA

Mit Cafe Bistro

„Palmengarten“


